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Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

� Novelle BauO NRW / Technische 
Baubestimmungen

� Energieeinsparverordnung 2013

� Wärmedämmverbundsysteme

� Bauregelliste B und 
Vertragsverletzungsverfahren

Die Themen:
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Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes
Liste der Technischen Baubestimmungen

Technische Regeln für die Planung, 
Bemessung und Konstruktion baulicher 
Anlagen

Teil I:
länderspezifisch

RdErl. des MWEBWV vom 22. Mai 2012:

Einführung Technischer Baubestimmungen 
nach § 3 Abs. 3 BauO NRW mit Stichtag 
zum 01.07.2012

(MBl. NRW. 2012 S. 460 – Glied.-Nr. 2323) 
Internet: http://sgv.im.nrw.de

Aktuelle Liste
Stand Musterliste-TB: 12/2011
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Energieeinsparverordnung

Die Energieeinsparverordnung ist zum 1. Mai 2014 in Kraft getreten

Neue Vorgaben für Energieausweise (EA) und Inspektionsberichte 
über Klimaanlagen (IB)

� § 26c Registriernummern

� § 26d Stichprobenkontrollen von EA und IB 

Ziel: Um die Qualität der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und der 
Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen in der gesamten Union zu 
gewährleisten, sollte in jedem Mitgliedstaat ein unabhängiges 
Kontrollsystem eingerichtet werden (RICHTLINIE 2010/31/EU)

Energieeinsparverordnung 2013
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EnergieeinsparverordnungEnergieeinsparverordnung 2013

Registriernummern gem. § 26c 

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 12 oder einen 
Energieausweis nach § 17 ausstellt, hat für diesen Bericht oder für 
diesen Energieausweis bei der zuständigen Behörde 
(Registrierstelle) eine Registriernummer zu beantragen. Der 
Antrag ist grundsätzlich elektronisch zu stellen. […]

(2) Die Registriernummer ist unverzüglich nach Antragstellung zu 
erteilen.
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EnergieeinsparverordnungEnergieeinsparverordnung 2013

Die Organisation der 
Registrierstelle

Der Aussteller des EA 
oder des IB muss sich 
bei der Registrierstelle 
des DIBt online einen 
Account anlegen

Über den Account 
können Registrier-
nummern beantragt 
werden (gebühren-
pflichtig je ca.5,50 €)

signifikante Stich-
probe für Kontrolle
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EnergieeinsparverordnungEnergieeinsparverordnung 2013

Energieausweis für Wohngebäude und für Nichtwohngebäude gem. Anlage 6 bis 9 EnEV 2013
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EnergieeinsparverordnungEnergieeinsparverordnung 2013

Kontrollsystem in drei Stufen gem. § 26 d: 

1. Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung des 
Energieausweises verwendet wurden, und der im Energieausweis 
angegebenen Ergebnisse; 
2. Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten und Überprüfung der im 
Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschließlich der abgegebenen 
Modernisierungsempfehlungen; 
3. vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung 
des Energieausweises verwendet wurden, vollständige Überprüfung der im 
Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschließlich der abgegebenen 
Modernisierungsempfehlungen und, falls dies insbesondere auf Grund des 
Einverständnisses des Eigentümers des Gebäudes möglich ist, 
Inaugenscheinnahme des Gebäudes zur Prüfung der Übereinstimmung 
zwischen den im Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit dem 
Gebäude, für das der Energieausweis erstellt wurde.  
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EnergieeinsparverordnungEnergieeinsparverordnung 2013

Übersicht des Kontrollsystem
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EnergieeinsparverordnungWärmedämmverbundsysteme

Ausgangslage

Beschluss vom 20./21. September 2012 der BMK:
ASBW erhält Auftrag, unter Einbeziehung der Feuerwehr alle relevanten 
Brandereignisse von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit 
Polystyroldämmstoffen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und 
Gefahren bei Montagezuständen zu untersuchen und, sofern angezeigt, 
konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen.

Umsetzung des Auftrages durch eine Projektgruppe (PG WDVS) gebildet. 

Projektgruppe lagen für die Auswertung insgesamt 18 Fälle aus den 
vergangenen Jahren vor, bei denen zugelassene WDVS in Brand geraten 
waren. 

Überwiegende Anzahl der Brandereignisse durch Brandherde von außen, vor 
der Gebäudefassade (Müllcontainer, Motorräder, Autos); z.T. war vorsätzliche 
Brandstiftung Ursache. 
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EnergieeinsparverordnungWärmedämmverbundsysteme

Durchführung einer Versuchsreihe an allgemein bauaufsichtlich 
zugelassenen WDVS

Auswertung der Versuchsreihen

Fazit für 

Baustellensituation

Neubau

Gebäudebestand

wird der Bauministerkonferenz im November 2014 vorgestellt
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Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

EnergieeinsparverordnungBauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren

Bauregelliste B im Spannungsfeld der 
Bauwerkssicherheit und des 
europäischen Bauproduktenrechts 
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EnergieeinsparverordnungBauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren

Gegenstand der Klage der KOM ./. DEU war eine Verletzung der 
Bauproduktrichtlinie (Richtlinie 89/106/ EWG)

Bauregellisten der Länder stellen technische Zusatzanforderungen an bereits 
europäisch harmonisierte Bauprodukte

Urteil folgt der Klage mit Einschränkung, dass nur die Anforderungen in Bezug 
auf drei ausdrücklich genannte Produkte für europarechtswidrig erklärt werden, 
nicht aber die betreffenden Bauregellisten insgesamt

EuGH urteilt, für diese Produkte gelte die in der Richtlinie vorgesehene 
Vermutung der Brauchbarkeit (Art. 4 (2) der Richtlinie) 

Zusatzanforderungen stellten daher eine unzulässige Marktbehinderung dar 
(Art. 6 (1) 1)

Richtlinie ermögliche ein wirksames Vorgehen der Mitgliedsstaaten gegen 
harmonisierte Normen
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Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen 
im nächsten Jahr!


